
auch Landesbehörden. Zu ihren abschließen­
den Empfehlungen müssen die betroffenen 
Behörden, wenn sie ihnen nicht Folge lei­
sten, zumindest Stellung nehmen. Weitere 
Diskussionspunkte waren das österreichi­
sche Presseförderungsgesetz, die Stellung 
der Frau im polit ischen Leben und die Posi­
t ion der slowenischen, tschechischen und 
ungarischen Minderheit insbesondere im 
schulischen Bereich. 
Aus Anlaß der Prüfung des Erstberichts Ni­
caraguas und einer dazu vorgelegten Ergän­
zung sprach der Ausschuß dem Just izmi­
nister des Landes, Arguello, mehrheitl ich 
seine Anerkennung dafür aus, daß der latein­
amerikanische Staat nach dem Sturz einer 
über Jahrzehnte herrschenden Diktatur 
durch den Beitritt zu internationalen Instru­
menten des Menschenrechtsschutzes sei­
nen Willen bekundet, eine die Rechte des 
einzelnen wahrende Staatsordnung aufzu­
bauen. Allgemein wurde die Tatsache gewür­
digt, daß Nicaragua zu einem Zeitpunkt, in 
dem es sich in einer schweren innen- und 
außenpolitischen Krise befand, seinen Be­
richtspfl ichten nachgekommen ist, obwohl es 
sich derzeit im Ausnahmezustand befindet. 
Dies hinderte die Mehrheit des Expertengre­
miums aber nicht daran, auch auf besorgnis­
erregende Entwicklungen im Lande hinzu­
weisen. 

Seit der Amtsübernahme des 1980 durch 
freie Wahlen an die Macht gelangten Präsi­
denten Belaünde Terry sei die Regierung Pe­
rus — so der Regierungsvertreter bei der 
Einführung des Berichts — bemüht, die Ach­
tung der Menschenrechte in dem südameri­
kanischen Land zu gewährleisten. Der Aus­
schuß begrüßte Perus Rückkehr zur demo­
kratischen Regierungsform und zeigte Ver­
ständnis dafür, daß die Regierung infolge ter­
roristischer Aktivitäten im Lande, insbeson­
dere in der Andenregion Ayacucho, den Aus­
nahmezustand erklärt und in Übereinst im­
mung mit Art.4 (1) des Paktes best immte 
Rechte suspendiert hat. Mit Besorgnis wurde 
aber darauf hingewiesen, daß Ausnahmebe­
st immungen die Gefahr des Mißbrauchs mit 
sich bringen. Es sei — so Ausschußmitgl ied 
Prado Vallejo aus Ecuador — bekannt, daß 
es in Peru unter dem Notstandsregi­
me zu Ausschreitungen gekommen sei; in 
Ayacucho seien beispielsweise ausländische 
Journalisten auf brutale Weise getötet wor­
den. Positiv wurde es bewertet, daß in der 
peruanischen Verfassung das Recht des ein­
zelnen verankert ist, sich im Falle von Men­
schenrechtsverletzungen auch an internatio­
nale Organisationen zu wenden. In bezug auf 
die Gewährleistung eines effektiven Rechts­
schutzes wurde gefragt, ob es genügend 
Gerichte, auch in den unzugänglichen Ge-
birgsregionen des Andenstaates, gebe. Wei­
tere Diskussionspunkte waren unter ande­
rem der Status von Ausländern und die Ar­
beitsbedingungen von Journalisten während 
des Ausnahmezustandes. 

19. Tagung 

Der Ausschuß prüfte dieses Mal (11.-29. 
7.1983 in Genf) die Staatenberichte 
Frankreichs und des Libanon; die Prüfung 
des Erstberichts von Guinea, die ebenfalls 
auf der Tagesordnung stand, wurde vertagt. 
Die Prüfung wurde bereits fünfmal verscho­
ben, da der westafrikanische Staat sich bis­
her außerstande sah, zur Erläuterung einen 

Regierungsvertreter zum Ausschuß zu ent­
senden. 
Im Rahmen der Prüfung von Individualbe­
schwerden nach dem Fakultativprotokoll 
nahm der Ausschuß zu sechs Fällen ab­
schließend Stellung. Fünfmal sahen die Ex­
perten eine Verletzung von Paktbest immun­
gen durch Uruguay als gegeben an; das süd­
amerikanische Land behauptet damit weiter­
hin seine traurige Spitzenstellung unter den 
29 Staaten, die sich dem Individualbeschwer-
deverfahren unterworfen haben. In einem Fall 
hat nach Auffassung des Ausschusses Zaire 
gegen den Pakt verstoßen. 
Die im Internationalen Pakt über bürgerl iche 
und polit ische Rechte niedergelegten Richtli­
nien zum Schutz von Minderheiten sind für 
Frankreich nicht verbindlich. Diese vom Re­
gierungsvertreter unter Hinweis auf einen 
französischen Vorbehalt zu Art.27 des Pak­
tes erläuterte Rechtsauffassung fand im Aus­
schuß lebhaften Widerspruch. Die Ausschuß­
mitglieder würdigten Frankreichs große hi­
storische Verdienste im Kampf um die Men­
schen- und Bürgerrechte und zeigten sich 
insgesamt befriedigt über Umfang und Quali­
tät des französischen Berichts. Auch ein 
Rechtssystem, das wie das französische zu 
den großen zivil isatorischen Errungenschaf­
ten zu zählen sei, bleibe aber in Einzelheiten 
verbesserungsfähig und -bedürft ig. So kann 
sich Frankreich im Hinblick auf den Minder­
heitenschutz nicht auf den Standpunkt zu­
rückziehen, die Angehörigen von sprachli­
chen und kulturellen Minoritäten genössen 
auf seinem Staatsgebiet dieselben Rechte 
wie die übrigen Staatsbürger und damit sei 
auch die Erhaltung ihrer kulturellen Eigenart 
ausreichend gewährleistet. Artikel 27 ver­
pflichtet die Staaten mit guten Gründen dazu, 
den Minderheiten als Gruppen nicht das 
Recht zur Pflege ihrer Eigenständigkeit vor­
zuenthalten. Sprache und Kultur einer Volks­
gruppe beispielsweise haben nur dann eine 
Chance, erhalten zu bleiben, wenn sie in Bil­
dungseinr ichtungen gepflegt werden. Die 
Unterhaltung solcher Einrichtungen bildet 
keine Privilegierung einer Gruppe, sondern 
ist Voraussetzung für die Bewahrung der 
Gruppenidenti tät innerhalb der kulturell an­
dersartigen Bevölkerungsmehrheit. Wenn in 
dem französischen Vorbehalt zu Art.27 dar­
auf verwiesen wird, die Rechte der Minder­
heiten dürften die nach der Verfassung sa­
krosankten Grundsätze der Einheit und Un­
teilbarkeit der Französischen Republik nicht 
in Frage stellen, so wird die Tragweite der 
Paktbest immung verkannt; diese postuliert ja 
gerade nicht das Selbstbest immungsrecht 
für ethnische, sprachliche oder religiöse Min­
derheiten, sondern will nur deren Eigenart 
schützen. 

Befragt nach Frankreichs Verhältnis zu Süd­
afrika, erklärte der Vertreter der französi­
schen Regierung, daß er diese Frage als 
Überschreitung der Prüfungskompetenz des 
Ausschusses ansehe, dem es obliege, zu un­
tersuchen, was Frankreich auf seinem eige­
nen Boden zum Schutz des einzelnen gegen 
Diskriminierung tue. Im übrigen sei bekannt, 
daß sein Land die Apartheidpolit ik und jede 
Form der Rassendiskriminierung in Südafrika 
verurteile. 
Der Libanon als Vertragsstaat ist derzeit 
nicht in der Lage, den nach dem Pakt erfor­
derl ichen Schutz der Menschenrechte zu ga­
rantieren. Diese Tatsache leugnete der Re­
gierungsvertreter nicht. Eine Regierung, die 

nach eigenen Angaben nur den Großraum 
Beirut kontroll iert, kann die ihr aufgrund des 
Paktes obl iegenden Verpfl ichtungen nicht er­
füllen, da sie effektiv nicht die Staatsgewalt 
innehat. Angesichts dieses Dilemmas mußte 
die Prüfung des libanesischen Berichts un­
befriedigend bleiben. Das Paktsystem ist 
darauf zugeschnit ten, daß die Vertragsstaa­
ten tatsächlich den Schutz der Menschen­
rechte, zu dem sie sich verpfl ichtet haben, 
garantieren können. Ist dies aufgrund der in­
nerstaatlichen Machtverhältnisse nicht der 
Fall, so läuft die Kontrolltätigkeit des Aus­
schusses leer, da der gutwill ige Vertrags­
staat, der formell für die Respektierung der 
Menschenrechte einzustehen hat, faktisch 
für deren Verletzung nicht verantwortl ich zu 
machen ist. Die Berichtsprüfung läuft unter 
diesen Voraussetzungen Gefahr, sich in poli­
t ischen Stellungnahmen interessierter Aus­
schußmitglieder zu erschöpfen. Das Exper­
tengremium erkannte im Falle des Libanon 
zwar an, daß der Paktstaat trotz der existen­
tiellen Krise seines Staatswesens der Ver­
pfl ichtung zur Vorlage eines Staatenberichts 
nachgekommen ist; t rotzdem mußte die vor­
gelegte Studie als unzulänglich angesehen 
werden. Sie erschöpfte sich im wesentl ichen 
in einer Wiedergabe libanesischer Rechts­
vorschrif ten und enthielt kaum Informationen 
über die tatsächlichen Schwierigkeiten bei 
der Durchführung der Paktbest immungen. 
Im Mittelpunkt der Debatte standen die Mas­
saker von Sabra und Shatila. Diesen Komplex 
nahmen die Ausschußmitgl ieder Al Douri 
(Irak), Movchan (Sowjetunion) und Graefrath 
(DDR) zum Anlaß, Israel des Völkermords an 
den Palästinensern zu bezicht igen. Aus 
westl ichen Ländern stammende Experten 
wiesen darauf hin, daß der Begriff Völker­
mord nur mit äußerster Vorsicht zu verwen­
den sei und daß es nicht Aufgabe des Aus­
schusses sei, die Verantwort l ichkeit auslän­
discher Mächte für Greueltaten im Libanon 
zu untersuchen, sondern die libanesische 
Regierung bei der Wiederherstel lung von 
Frieden und Ordnung im Lande zu unterstüt­
zen. Hervorzuheben ist, daß der tunesische 
Sachverständige Bouziri im Zusammenhang 
mit den Massakern von Sabra und Shatila die 
Regierung des Libanon, ungeachtet der Ver­
antwortl ichkeit einer f remden Macht, auffor­
derte, zu untersuchen, welche Libanesen an 
den Verbrechen mitgewirkt hätten, und diese 
zu bestrafen. Klaus Schröder • 

R e c h t s f r a g e n 

Seerecht: I.Tagung der Vorbereitungskommis­
sion für Meeresbodenbehörde und Gerichtshof — 
Geschäftsordnung verabschiedet — Rechte der 
Beobachter (49) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1983 S.27 fort. Vgl. auch: Das neue Seerecht, 
VN 3/1983 S.69-78.) 

I. Die Vorberei tungskommission geht auf 
Resolution I der III. Seerechtskonferenz der 
Vereinten Nationen zurück. Ihre Aufgabe ist 
es, die Arbeit der Internationalen Meeresbo­
denbehörde und des Internationalen See­
rechtsgerichtshofs vorzubereiten, vor allem, 
indem sie ein Arbei tsprogramm für die Mee­
resbodenbehörde sowie das Verordnungs-
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recht zur Durchführung des mit dem Meeres­
boden befaßten Teiles XI der Seerechtskon­
vention (UN-Publ.E.83.V.5) entwickelt. Des 
weiteren soll die Vorberei tungskommission 
die möglichen Folgen des Tiefseebergbaus 
auf terrestr ische Produzenten sowie ent­
sprechende Gegenmaßnahmen erörtern. 
Schließlich wird sie Explorationsanträge von 
sogenannten Pionierinvestoren im Tiefsee­
bergbau registrieren, wobei diese Registrie­
rung Rechtswirkungen sowohl gegenüber 
der künft igen Meeresbodenbehörde wie 
auch gegenüber anderen Pionierinvestoren 
unter diesem System entfaltet (Priorität, 
automatische Genehmigung durch die Mee­
resbodenbehörde). Die Einzelheiten hinsicht­
lich der Registrierung regelt Resolution II der 
III. Seerechtskonferenz. 
Resolution I enthält einige Einzelheiten be­
züglich der Struktur der Vorberei tungskom­
mission wie ihres Wil lenbi ldungsprozesses. 
Sie kann bis zu einem gewissen Grade als 
die Fortsetzung der Seerechtskonferenz in 
einem anderen institutionellen Gewände und 
mit einem konzentr ierten Aufgabenkreis (ei­
nerseits sachlich eingeschränkt, andererseits 
angereichert durch Einzelentscheidungsbe­
fugnisse) angesehen werden. Auf jeden Fall 
ist sie als ein Übergang und auch als ein Bin­
deglied von bzw. zwischen der III. Seerechts­
konferenz und der zukünft igen Internationa­
len Meeresbodenbehörde zu verstehen. 
Resolution I sah die Einberufung der Vorbe­
rei tungskommission nach Zeichnung der 
Seerechtskonvention durch 50 Staaten vor. 
II. Der erste Teil der ersten Tagung der Vor­
berei tungskommission (15.3.-8.4.1983 in 
Kingston) erschöpfte sich vor allem in der 
Bestellung ihres Vorsi tzenden. Nach langen 
Auseinandersetzungen vor allem innerhalb 
der >Gruppe der 77< wurde durch Akklama­
tion der Justizminister Tansanias, Joseph L. 
Warioba, gewählt. Ihm gelang es noch in den 
letzten Tagen, Einigung über einige Grund­
elemente für die Struktur und das Entschei­
dungsverfahren der Vorberei tungskommis­
sion durch ein Konsenspapier zu erzielen, 
das Grundlage der Beratungen der zweiten 
Hälfte der Tagung (15.8.-9.9. in Kingston) 
wurde. Diese vollzogen sich — insofern sind 
Parallelen zur III. Seerechtskonferenz festzu­
stellen — innerhalb der Regionalgruppen 
und im Kreis der Regionalgruppenvorsitzen-
den. Daneben existierte eine Arbei tsgruppe 
(mit beschränkter Mitgliedschaft) zur Ausar­
beitung der Geschäftsordnung. Plenarsitzun­
gen fanden nur am Anfang und am Ende der 
Tagung statt. Aufgabe der Vorberei tungs­
kommission war es in erster Linie, sich selbst 
zu konstituieren (Entwicklung einer Verfah­
rensordnung, Einsetzung von Ausschüssen, 
Funktionszuweisungen). Außerdem lag ihr in 
der zweiten Hälfte der Tagung ein Registrier­
antrag der Sowjetunion vor. 
Diese drängte auf unverzügliche Best im­
mung von Organen und Verfahren für die Be­
handlung von Registrieranträgen. Letztlich 
erstrebte sie die Registrierung ihres Antrags 
noch während der ersten Tagung, um sich so 
Priorität gegenüber möglichen Konkurrenten 
zu sichern. Dabei ging sie davon aus, daß 
Resolution II aus sich heraus operativ sei und 
daß es zur Registrierung keiner weiteren die 
Resolution II konkretisierenden Verordnun­
gen bedürfe. Außerdem verneinie die So­
wjetunion anfangs eine Prüfungskompetenz 
der Vorberei tungskommission hinsichtlich 
der Bonität des ihr vorgelegten Antrags. Die­

sem Verlangen der Sowjetunion widersetzten 
sich die westl ichen Industriestaaten mit der 
Begründung, daß jedenfalls erst die Verfah­
rensregelung und der Rahmen der sachli­
chen Arbeit der Vorbereitungskommission 
festgelegt sein müßten. Erst dann sei von 
einer Konstituierung der Vorberei tungskom­
mission zu sprechen und erst dann könne 
sie mit Registrieranträgen befaßt werden. Zu­
dem wurde in Zweifel gezogen, daß Resolu­
t ion II aus sich heraus operativ sei. 

III. Es gelang dem Vorsitzenden der Vorbe­
rei tungskommission praktisch erst in den 
letzten Tagen, die konträren Standpunkte zu 
überbrücken. Am 8. September wurde die 
endgült ige Fassung der Geschäftsordnung 
für die Vorbereitungskommission im Kon­
sens vom Plenum angenommen. Gemäß den 
Vorschlägen des Vorsitzenden hat die Vorbe­
reitungskommission nun folgende Struktur: 
Oberstes Organ ist das Plenum, es ist zu­
ständig vor allem für die Erarbeitung der Vor­
schriften, Regeln und Verfahren für die Mee­
resbodenbehörde, die Durchführung von Re­
solution II (Pionierinvestitionen), die Vorbe­
reitung, Erörterung und Annahme des 
Schlußberichts über die Arbeit der Vorberei­
tungskommission, die Erstellung des Schluß­
berichts zu den Fragen der Einrichtung des 
Internationalen Seerechtsgerichtshofs und 
die Koordinierung der Arbeit in der Vorberei­
tungskommission. Hauptorgane der Vorbe­
reitungskommission sind vier Sonderkom­
missionen, die zuständig sind für die Pro­
bleme der Landproduzenten unter den Ent­
wicklungsländern, das behördeneigene Un­
ternehmen, die Entwicklung des Verord­
nungsrechts für den Tiefseebergbau und für 
den Internationalen Seerechtsgerichtshof. 
Außerdem gibt es einen Präsidialausschuß, 
der aus 36 Mitgliedern besteht. Er umfaßt 
den Vorsitzenden der Vorberei tungskommis­
sion, 14 stellvertretende Vorsitzende, einen 
Hauptberichterstatter, die 4 Vorsitzenden 
und jeweils 4 stellvertretende Vorsitzende 
der Sonderkommissionen. 9 Sitze in diesem 
Präsidialausschuß fallen der afrikanischen, 9 
der asiatischen, 7 der lateinamerikanischen, 
6 der westl ichen und 5 der östl ichen Staaten­
gruppe zu. Die Gewichtung zwischen der 
afrikanischen und asiatischen Gruppe war 
längere Zeit umstri t ten. 

In der Geschäftsordnung der Vorbereitungs­
kommission sind zwei Punkte hervorzuhe­
ben: zum einen die Abst immungsregelung, 
zum anderen die Position der Beobachter. 
Für das Entscheidungsverfahren ist eine Ver­
stärkung des Konsensprinzips festzustellen. 
Es gilt für alle Fälle, in denen auch die See­
rechtskonvention Konsens vorsieht, für die 
Vorschriften und Verfahren zur Anwendung 
von Resolution II, für die Schaffung der Vor­
schriften und Regelungen für den Tiefsee­
bergbau, für die Verabschiedung des Schluß­
berichts und in allen Fällen, in denen Staaten 
finanzielle Verpfl ichtungen auferlegt werden, 
die nicht vom Budget der Vereinten Nationen 
gedeckt werden. 

Im übrigen gilt die Zwei-Drittel-Mehrheit und 
bei Verfahrensfragen die einfache Mehrheit. 
IV. Für die Beobachter ist von Bedeutung, 
daß ihnen die Sonderkommissionen und 
mögliche andere Unterorgane offenstehen. 
Alle Beobachter haben Rederecht und mate­
rielles Initiativrecht sowie das Recht zu Ge­
schäftsordnungsanträgen. Insofern geht 
diese Position über diejenige von Beobach­
tern in der Generalversammlung der Verein­

ten Nationen hinaus. Diese Sonderbehand­
lung der Beobachter beruht unmittelbar auf 
Resolution I der III.Seerechtskonferenz und 
stellt eine Eigenheit besonderer Art dar. Dort 
ist vorgesehen, daß die Beobachter am Ent-
scheidungsprozeß gleichberechtigt tei lneh­
men, jedoch nicht mit abst immen können. 
Diesem Komplex kommt deshalb für die Bun­
desrepublik Deutschland besondere Bedeu­
tung zu, da sie, solange sie die Seerechts­
konvention nicht gezeichnet hat, lediglich 
Beobachterstatus genießt. 
Die Vorberei tungskommission wird sich 1984 
zweimal treffen, davon mindestens einmal in 
Kingston (Jamaika). Auch dieser Punkt 
wurde kontrovers diskutiert, da viele Delega­
t ionen einen anderen Tagungsort vorgezo­
gen hätten. Kingston jedoch ist der Sitz der 
zukünft igen Meeresbodenbehörde. 

Rüdiger Wolfrum • 

Internationales Handelsrecht: Konventionalstra­
fen, Waren- und Zahlungsverkehr (50) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1982 S.207 fort.) 

Im Mittelpunkt der 16.Tagung der Kommis­
sion der Vereinten Nationen für internationa­
les Handelsrecht (UNCITRAL) stand die Aus­
arbeitung einheitlicher Regeln für die Festle­
gung von Schadensersatzsummen und Kon­
ventionalstrafen. Das Regelwerk soll interna­
tionalen Vertragspartnern größere Rechtssi­
cherheit bieten, indem es die unterschiedl i­
chen Ansätze des angloamerikanischen 
Rechtskreises und des kontinentalen bürger­
lichen Rechts auf diesem Gebiet miteinander 
in Einklang bringt. Die am Ende der vom 
24. Mai bis zum 3. Juni 1983 in Wien abgehal­
tenen Tagung als Entwurf verabschiedeten 
neun Artikel über Vertragsklauseln für Kon­
ventionalstrafen sollen für jene internationa­
len Verträge gelten, in denen die Parteien 
vereinbart haben, daß bei Ausbleiben der 
Leistung einer Partei der anderen ein Straf­
geld- oder Schadensersatzanspruch in vor­
her festgesetzter Höhe zusteht. Ungewiß ist, 
wann das Regelwerk in Kraft treten wird, da 
die Kommission sich nicht auf seine Form 
einigen konnte. Diskutiert wurden drei Mög­
l ichkeiten: Allgemeine Geschäftsbedingun­
gen, ein Mustergesetz oder eine Konvention. 
Obwohl die Mehrheit der Kommission die 
Form des Mustergesetzes befürwortete, 
wurde der Beschluß über die endgült ige 
Form dem für Rechtsfragen zuständigen 
6. Hauptausschuß der Generalversammlung 
überlassen. 
Weiterhin befaßte sich die Kommission mit 
einem Bericht des UN-Generalsekretärs über 
die jüngste Entwicklung auf dem Gebiet des 
internationalen Warentransports; sie be­
schloß, dieses Thema nunmehr in das Ar­
beitsprogramm aufzunehmen, mit dem Ziel, 
eine Konvention zu erarbeiten. Keinen ent­
scheidenden Schritt unternahm die Tagung 
hinsichtlich der internationalen Handels­
schiedsgerichtsbarkeit, jedoch wurde deut­
lich, daß der von der Arbei tsgruppe über in­
ternationale Vertragspraktiken vorbereitete 
Entwurf eines einschlägigen Mustergesetzes 
insgesamt auf großes Interesse stößt; es soll 
nun zunächst geklärt werden, inwieweit die 
Kommission regionale Schiedsgerichtszen­
tren oder entsprechende Einrichtungen in 
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